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Ein nominaler Ablativus Singnlaris im Griechischen.
Wir kannten bisher sichere Rest.e des indogermanischen

Ablativus 8ingularis der o·Stämme im Griecbisoben nur in Pro
nominaladverbien auf -w, die die Richtung woher bezeichnen und
dadurch ihren Ursprung deutlioh genug zu el'1{ennen geben: Irret.
w emw in dem grossen Gesetz von Gortyn X 36. 33. TrW Bult
corr. heU. XVII (1893) 122, Vs. 3 u. a.; syrakus. TrW Cl.trrw
TOUTW bei Sophron nach dem Zeugniss des ApoUonios TrEpt ETrlPp.
190, 17 ff. Sehn.; lol{r. wOTrW im Epoekengesetz von Naupaktos
IGA. 321, 21. 9. 18, deren Uebersetzung durch 'woher' Meister
in seiner jüngst erschienenen Erläuterung der Urkunde (Ber. d.
sächs. Ges. d. Wiss. Phil.-hist. 01. 1895, 272 fl'.) mit vollem Recht
gegen abweichende Erklärnngsversuche in Schutz genommen hat
(8. 284 f.). Die kürzlich bei den französisohen Ausgrabungen
in Delphi gefundene grosse Labyadeninsehrift, dnrch deren treff-.
liohe Publioation (BuH. oorr. hell. XIX [18951 5 fl'.) Th. Homolle
sioh von neuem Anspruch auf unsern Dank erworben hat, hat
uns nun auch das erste Beispiel dieses Casus von einem Substan
tivum besehert. Da der Herausgeber es nicht richtig beurtheilt
hat, so seien dem Novum hier ein paar Zeilen gewidmet.

Es steht l.U Beginu des Abschnittes, der dem Aufwand bei
Leichenbegängnissen und dem Uebermaass der Trauerfeierliebkeiten
gesetzliche Schranken zu ziehen bestimmt ist. Dort heisst es
(0 19 :If.): Mb' (} TE8p-oc; Trep TWV EVT08~KWV. M~ TrAEOV TrEVTE
KCl.t TPllXKOVTCl. bpaXfiln]v ev9EfiEV fifJTE TrPl(lfi€VOV fifJTE Fo1lew.
Homolle übersetzt den letzten Satz (S. 32): <on ne mettra pas
plus de 35 draehmes en achats ou objets pris a. la maison"
und bezeichnet das SchluB8wort FoiKW als Genetiv Singnlaris (S.
14. 17). Aber ein Genetiv lässt sich syntaktisoh nicht reehtfer
tigen, und er ist formell ausgelieblossen, da die Genetive der
zweiten Deklination, BO oft sie auf unserem Steine vorkommen,
stets auf -ou, daneben vereinzelt mit Verharren in der älteren
Sehreihgewohnheit auf -0 (TO B 12 hö B 45) ausgehen. Auf
eine gelegentliehe Unsicherheit in der Orthographie aarf man
FOlKW nieht sehieben: sowohl II als W werden mit tadelloser
Oorreotheit angewendet, und nur einmal begegnet ein aller Wahr
Boheinlichkeit nach unrichtiges Efür II in h€lllpp[fJ]VtCl. D 33 (neben
TilJ.l.tp[ll}vatnV D 35); es mag seine Erklärung darin finden, dass
der ganze Passns, in dem das Wort steht, wie der Stein selbst
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angiebt, aus der höchst merkwürdigen alten Imlllhrift des Fel
sens €V ePavaTE\ ausgehoben ist. Dagegen in TUIlEÄa A 24. B 36
gegenüber attisch TallllAia ,al.lJIÄ1WV ist E nicht, wie Homolle
S. 13 meint, Ueberrest der canoienne.eoriture" sondern thatsäch
lieh das ältere: es ist dasselbe E, das wir in '(lXllE9eil1lX (Theokrit
8, 91) 'flXIlET~ TlXll€T11t;; treffen, und 11 in '(lXlll1Ä1a Ta"lllAlwv be
ruht auf dem Ueberttitt des Verbums in die Bahnen der Deno
minativa anf -EtV, dem auch ,ETUlll1Ka und die in späterer Zeit
sich einstellenden ,lXll~I1W E,U/ll1l1lX ETalll1911V ihren Ursprung
verdanken. Wir siml gezwungen in foiKW einen Ablativ anzu
erkennen, und es ist merkwürdig, dass Homolle diese Folgerung
nicht gezogen hat, obwohl er doch ein anderes Mal (S. 21 Note 1)
selbst dafür auf die Stelle verweist, an der Ahrens über die dorischen
Adverbia auf 'w handelt (Dial. II 374). Dann ist der Satz auoh
syntaktisoh in Ordnung und zu übersetzen: <man soll nicht mehr
als (iur) 35 Drachmen (in den Sarg oder das Grab) hineinthun,
weder an gekauften Gegenständen noch aus dem Hause: Apol
lonios mpl aVTwv. 77, 16 Sohn. lehrt für die oben angeführten
.Pronominaladverbien durohgehends Circumflex auf der letzten
Silbe. DennQch werden wir FoiKW zu betonen haben; denn auch
neben Ei 1fEi aUTEt 'roUTEt Tl'JVEt führt Herodian I 504, 16. II 463,
31 Ltz. aus Menander OtKEl an. Woher der Unterschied in der
Betonung zwischen den Substantiv- und den Pronominaladverbien
stammt, soll hier nicht weiter erörtert werden.

Bonn. Felix Solmlien.

Das Zengniss der delphiselum Hymnen über den griechischen Accent.
Bei den Untersuchungen über das Verhältniss zwischen der

:Melodie der delphischen Hymnen (und ähnlioher Stüoke) und dem
Spraohaooent, wodurch die Ueberliefernng der Grammatiker so
überrasohende Bestätigung gefunden hat, wurde bisher der Gravis
stillsohweigend dem .Akut gleichgesetzt. Thatsächlich hat die
mit dem Gravis versehene Silbe, gerade wie die mit dem Akut
versehene, durchweg in del' :Melodie einen höhern Ton als alle
übrigen Silben des betreffenden Wortes oder wenigstens einen
gleich hohen; nie einen tiefern. Daraus soheint sieh die Folge
rung zu ergeben, dass zur Zeit der Hymnen, a.lso noch im 2. J8.h1·
hundert v. Chr., wenigstens die musikalische Praxis noch nichts
von der Herabsenkung des Akuts der Endsilben zum Tie~ton wUllste,
die die Grammatiker so bestimmt bezeugen und von der sich
Spuren schon im 4. Jahrhundert v. Chr. naehweisen lassen. Man
würde sich dieB vielleicht gefallen lassen, wenn sich dabei nicht
die weitere Konsequenz ergäbe, aUOh Erd (Il , 62 es f')l, a/llpt

, 1 Ich folge dem Abdruok der Melodien auf Tafel XIX fI. des
Bull. Corr. hell. 18 (1894) und oitire entsprechend nach Takten.




